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BGH-Leitsatz-Entscheidungen 

  

 
1. ZPO: Attest für Vermögensauskunft  

Beschluss vom 10.04.2025, Az: I ZB 59/24  

2. BGB: Rechtslage zur Unwirksamkeit von Zustimmungsfiktionsklauseln 
Urteil vom 03.06.2025, Az: XI ZR 45/24  

3. BGB: Ehevertrag in Unternehmerehe 
Beschluss vom 28.05.2025, Az: XII ZB 395/24  

4. BGB: Angemessener Selbstbehalt  
Beschluss vom 07.05.2025, Az: XII ZB 563/24  

5. AufenthG: Belehrung über Hinzuziehung eines Bevollmächtigten  
Beschluss vom 17.06.2025, Az: XIII ZB 7/24  

6. KCanG: Teilweise Vorrätighaltung zur Veräußerung 
Beschluss vom 03.02.2025, Az: GSSt 1/24  

 

Urteile und Beschlüsse:

 
1. ZPO: Attest für Vermögensauskunft  

Beschluss vom 10.04.2025, Az: I ZB 59/24 
a) Ein aussagekräftiges ärztliches Attest über eine ernsthafte Erkrankung, die die 
Transport- oder Vernehmungsunfähigkeit des Schuldners nachweist, kann sein Nicht-
erscheinen zum Termin zur Abgabe der Vermögensauskunft im Sinne von § 802g Abs. 
1 Satz 1 ZPO entschuldigen; die bloße Vorlage einer ärztlichen Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung ohne konkrete Diagnose reicht für eine Entschuldigung des Fernbleibens 
nicht aus. 
 
b) Leitet der mit dem Vollstreckungsverfahren befasste Gerichtsvollzieher die Akten 
gemäß dem zuvor von der Gläubigerin gestellten Haftbefehlsantrag mit der Feststel-
lung, der Schuldner sei zum Termin zur Vermögensauskunft unentschuldigt nicht er-
schienen, an das Vollstreckungsgericht weiter, ohne dieses darüber in Kenntnis zu set-
zen, dass er vor dem anberaumten Termin zur Abgabe der Vermögensauskunft von ei-
nem den Anforderungen an eine Entschuldigung des Fernbleibens nicht entsprechen-
den ärztlichen Attest Kenntnis erlangt und dem Schuldner dennoch auf dessen Nach-
frage versichert hat, aus seiner Sicht bedürfe es für eine hinreichende Entschuldigung 
keiner weiteren Unterlagen, keiner Übersetzung, keiner eidesstattlichen Versicherung 
der Richtigkeit der Angaben und auch keiner weiteren Erläuterungen, liegt ein Verstoß 
gegen das Gebot des fairen Verfahrens vor und ist der daraufhin ergangene Haftbefehl 
aufzuheben. 
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2. BGB: Rechtslage zur Unwirksamkeit von Zustimmungsfiktionsklauseln 
Urteil vom 03.06.2025, Az: XI ZR 45/24 
a) Der Bereicherungsanspruch des Kunden gegen die Sparkasse wegen eines ohne 
Rechtsgrund vom Girokonto des Kunden abgebuchten Entgelts entsteht erst mit dem 
Anerkenntnis des Saldoabschlusses durch den Kunden, in den der vermeintliche Ent-
geltanspruch der Sparkasse eingestellt worden ist. Sofern der Kunde den Saldoab-
schluss nicht ausdrücklich anerkennt und innerhalb von sechs Wochen keine Einwen-
dungen gegen den Abschluss vorbringt, gilt dieser gemäß Nr. 7 Abs. 3 Satz 2 AGB-
Sparkassen nach Ablauf der sechswöchigen Frist als anerkannt. 
 
b) Der Kunde erhält durch die Mitteilung der Sparkasse, die ihn gemäß § 675g Abs. 1 
BGB i.V.m. Art. 248 §§ 2, 3 EGBGB über eine beabsichtigte Änderung eines Entgelts 
informiert, die auf einer unwirksam formularmäßig vereinbarten Zustimmungsfiktion 
des Kunden beruht, und durch den anschließenden Ausweis des Entgelts in dem von 
der Sparkasse erstellten Saldoabschluss Kenntnis im Sinne des § 199 Abs. 1 Nr. 2 
BGB von den seinen Rückforderungsanspruch begründenden Umständen. 
 
c) Die Rechtslage hinsichtlich der AGB-rechtlichen Unwirksamkeit von Zustim-
mungsfiktionsklauseln im Rechtsverkehr der Banken und Sparkassen war vor Verkün-
dung des Senatsurteils vom 27. April 2021 (XI ZR 26/20 , BGHZ 229, 344 ) nicht un-
sicher und zweifelhaft. Dem Kunden war die Erhebung einer Rückforderungsklage be-
reits vor Verkündung dieses Urteils zumutbar. Einer langjährigen und verbreiteten 
Verwendung von unwirksamen Zustimmungsfiktionsklauseln im Bankgeschäft kommt 
kein für die Unzumutbarkeit einer Klageerhebung maßgebendes Gewicht zu. 
 
d) Der Musterbeklagte kann in das Verfahren über eine Musterfeststellungsklage im 
Rahmen einer Widerklage eigene Feststellungsziele einbringen. Vom Musterbeklagten 
eingebrachte Feststellungsziele sind allerdings unzulässig, wenn sie sich nicht im Rah-
men des Lebenssachverhalts halten, der durch die Feststellungsziele des Musterklägers 
vorgegeben ist. 
 

  

3. BGB: Ehevertrag in Unternehmerehe 
Beschluss vom 28.05.2025, Az: XII ZB 395/24 
Zur Inhaltskontrolle von Eheverträgen bei Unternehmerehen. 
 

  

4. BGB: Angemessener Selbstbehalt  
Beschluss vom 07.05.2025, Az: XII ZB 563/24 
Zur Bemessung des angemessenen Selbstbehalts des Unterhaltspflichtigen beim El-
ternunterhalt (im Anschluss an Senatsbeschlüsse BGHZ 242, 123 =FamRZ 2025, 
167und vom 22. Januar 2025 - XII ZB 148/24 - NJW 2025, 1272). 
 

  

5. AufenthG: Belehrung über Hinzuziehung eines Bevollmächtigten  
Beschluss vom 17.06.2025, Az: XIII ZB 7/24 
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Es bestand vor der Einführung von § 62d AufenthG mit Wirkung zum 27. Februar 
2024 keine aus dem Grundsatz des fairen Verfahrens folgende allgemeine Pflicht des 
Gerichts, den Betroffenen über sein Recht zu belehren, einen Bevollmächtigten zur 
Anhörung hinzuzuziehen. 
 

  

6. KCanG: Teilweise Vorrätighaltung zur Veräußerung 
Beschluss vom 03.02.2025, Az: GSSt 1/24 
1. Hat der Täter vorrätig gehaltenes Cannabis teilweise zur gewinnbringenden Veräu-
ßerung und teilweise für den Eigenkonsum bestimmt, scheidet ein Schuldspruch we-
gen Besitzes von Cannabis neben dem Handelsdelikt unter konkurrenzrechtlichen Ge-
sichtspunkten aus, wenn die Eigenkonsummenge für sich gesehen keine der die Straf-
barkeit regelnden Grenzen überschreitet. 
 
2. Bei der Einziehung von Cannabis als Tatobjekt muss eine dem Eigenkonsum des 
Täters oder Teilnehmers dienende Teilmenge, die für sich betrachtet die straffreien 
oder erlaubten Besitzmengen wahrt, nicht ausgenommen werden. 
  

 

 


